
Am 19.11.2022 ist das Gesetz über die Sofort-
hilfe für Letztverbraucher von leitungsgebun-
denem Erdgas und Kunden von Wärme (Erd-
gas-Wärme-Soforthilfegesetz – EWSG) in Kraft 
getreten (BGBL. Teil I 2022, 2051ff.). Das EWSG 
sieht u.a. eine einmalige Entlastung von Kosten 
für Wärme vor. Diese Entlastung wird häufig 
auch als „Dezember(-Sofort)hilfe“ bezeichnet. 

Über die einmalige Entlastung von Kosten für 
Wärme nach dem EWSG informieren wir Sie als 
Wärmeversorgungsunternehmen wie folgt:

1. Begünstigte, Höhe und Umsetzung der 
Entlastung

Begünstigte?
Begünstige der Entlastung sind – mit Ausnahme 
von zugelassenen Krankenhäusern – 
• jeder Kunde, der als unserer Vertragspart-

ner eines zum 01.12.2022 bestehenden 
Wärmelieferungsvertrages die gelieferte 
Wärme zu eigenen Zwecken verbraucht 
oder an seine Mieter zur Nutzung zur Ver-
fügung stellt und der Jahresverbrauch je 
Entnahmestelle höchstens 1.500.000 Kilo-
wattstunden (= 1.500 Megawattstunden) 
beträgt; 

• jeder Kunde, der als unserer Vertragspart-
ner eines zum 01.12.2022 bestehenden 
Wärmelieferungsvertrages unabhängig 
vom Jahresverbrauch die gelieferte Wärme 
bezieht

 – im Zusammenhang mit der Vermietung 
von Wohnraum oder als Wohnungs-
eigentümergesellschaft im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes, oder

 – für eine zugelassene Pflege-, Vorsorge- 
oder Rehabilitationseinrichtung, eine 
Kindertagesstätte oder anderer Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe, die 
im Aufgabenbereich des Sozialgesetz-
buchs soziale Leistungen erbringen, 
oder

 – für eine staatliche, staatlich anerkannte 
oder gemeinnützige Einrichtung des Bil-
dungs-, Wissenschafts- und Forschungs-
bereichs oder eine Bildungseinrichtung 
der Selbstverwaltung der Wirtschaft in 
der Rechtsform von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts oder als eingetrage-
ner Verein, oder

 – für eine Einrichtung der medizinischen 
Rehabilitation, Einrichtung der berufli-
chen Rehabilitation, Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen, andere Leis-
tungsanbieter oder Leistungserbringer 
der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

• Die Entlastung bezieht sich ausschließlich 
auf Kosten der Wärmeversorgung. Soweit 
in einem bestehenden Vertrag neben der 
Wärmeversorgung (= Wärmelieferung inkl. 
Messung und Abrechnung) ggfs. weitere 
Leistungen geregelt sein sollten (z.B. Was-
ser-, Kälte-, Stromlieferung, etc.) finden die 
auf diese weiteren Leistungen entfallenden 
Kosten bei der Entlastung nach dem EWSG 
keine Berücksichtigung. Wir bitten Sie da-
her zu beachten, dass der nachfolgend 
verwandte Begriff „Abschlagszahlung“ sich 
ausschließlich auf Abschlagszahlungen für 
Kosten der Wärmeversorgung bezieht.
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Höhe des Entlastungsbetrages?
Die Höhe des Entlastungbetrages berechnet 
sich wie folgt:
• Wenn ein Begünstigter innerhalb eines jähr-

lichen Abrechnungszeitraums 12 Abschlags-
zahlungen zu leisten hat, berechnet sich der 
Entlastungsbetrag dadurch, dass der Mo-
natsabschlag für September 2022 mit dem 
Faktor 1,2 multipliziert wird.

• Wenn die Abschlagszahlungen eines Be-
günstigten nach einem anderen Verfahren 
als in vorstehenden Punkt beschrieben be-
stimmt werden oder ein Begünstigter keine 
monatliche Abschlagszahlungen (z.B. bei 
Monats- oder Quartalsabrechnungen) zu 
leisten hat, wird für diesen Begünstigten 
zum Zwecke der Berechnung des Entlas-
tungsbetrages ein Ersatz-Monatsabschlag 
für September 2022 so berechnet, wie 
wenn dieser Begünstigte innerhalb eines 
jährlichen Abrechnungszeitraums 12 Ab-
schlagszahlungen hätten leisten müssen. In 
diesem Fall berechnet sich der Belastungs-
betrag dadurch, dass der Ersatz-Monatsab-
schlag für September 2022 mit dem Faktor 
1,2 multipliziert wird.

Entlastungsverpflichtung und Umsetzung durch 
das Wärmeversorgungsunternehmen? 
Nach dem EWSG sind wir als Wärmeversor-
gungsunternehmen gegenüber dem jeweili-
gen Begünstigten verpflichtet eine finanzielle 
Kompensation in Höhe des jeweiligen Entlas-
tungsbetrages bis zum 31.12.2022 zu leisten. 
Als Wärmeversorgungsunternehmen sind wir 
dazu berechtigt, bei der Leistung der finanziel-
len Kompensation zwischen einem Verzicht auf 
eine im Dezember fällige Abschlagszahlung des 
Begünstigten, einer Zahlung an den Begüns-
tigten oder einer Kombination aus beiden Ele-
menten zu wählen. 

Wir haben uns dazu entschieden, auf gegen-

über den Begünstigten auf die im Dezember 
fällige Abschlagszahlung zu verzichten. Bei 
sämtlichen Begünstigten wird in der nächsten, 
den Monat Dezember 2022 erfassenden Ab-
rechnung die Entlastung gesondert ausgewie-
sen, soweit diese durch die Bundesrepublik 
Deutschland uns erstattet wurde.

Handlungsbedarf für Begünstigte?
• Begünstigte, die monatliche Abschlagszah-

lungen per Einzelüberweisung leisten, bit-
ten wir von der Überweisung der Abschlags-
zahlung für Dezember einmalig abzusehen.

• Begünstigte, die monatliche Abschlagszah-
lungen per Dauerauftrag leisten, bitten wir 
den Dauerauftrag für die Abschlagszahlung 
Dezember einmalig auszusetzen.

• Begünstigte, die uns eine Einzugsermäch-
tigung für die monatlichen Abschlagszah-
lungen erteilt haben, haben keinen Hand-
lungsbedarf. Wir werden von dem Einzug 
der im Dezember fälligen Abschlagszahlung 
absehen.

• Gleichfalls kein Handlungsbedarf besteht 
für Begünstigte, die für Dezember 2022 kei-
nen Abschlag zu leisten haben (z. B. bei Mo-
nats- oder Quartalsabrechnungen).

2. Unterrichtung über zu übermittelnde per-
sonenbezogene Daten

Das EWSG sieht vor, dass uns als Wärmeversor-
gungsunternehmen gegen die Bundesrepublik 
Deutschland ein Erstattungsanspruch für die 
geleisteten Entlastungen zusteht. Im Rahmen 
des Erstattungsverfahrens sind wir verpflich-
tet, gegenüber der vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz beauftragten Stelle 
die folgenden personenbezogenen Daten des 
jeweiligen Begünstigten übermitteln: 
• Name;
• E-Mail oder Telefonnummer und Postan-

schrift;
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• Monatsabschlag September 2022 oder Er-
satz-Monatsabschlag September 2022;

• Liefermenge 2021 oder ersatzweise Liefer-
menge des letzten Abrechnungszeitraums.

3. Hinweis zur Finanzierung der Entlastung

Die Entlastung wird aus Mittel des Bundes fi-
nanziert.

4. Weiterführende Links

• Der Gesetzestext des EWSG ist abrufbar un-
ter: Bundesgesetzblatt (bgbl.de)

• Die FAQ Liste des BMWK zur Dezember-So-
forthilfe im Gas und Wärmebereich ist ab-
rufbar unter: faq-dezember-soforthilfe-im-
gas-und-warmebereich.pdf (bmwk.de)

• Einen Überblick der Entlastungspakete der 
Bundesregierung ist abrufbar unter: Entlas-
tungen für Bürger und Unternehmen | Bun-
desregierung.
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https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s2035.pdf%27%5D__1669364251201
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-dezember-soforthilfe-im-gas-und-warmebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-dezember-soforthilfe-im-gas-und-warmebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastungen-im-ueberblick
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastungen-im-ueberblick
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastungen-im-ueberblick

